
 

 

Preisblatt Stromnetzanschluss 
gültig vom 01.01.2009 bis 31.12.2010 

A Netzanschlusskosten netto brutto** 

A.1 Herstellung von Kabel-Netzanschlüssen***   

A.1.1 bis 15 m Kabelgrabenlänge*, Absicherung max. 100 A 1.100,00 € 1.309,00 € 
 Abschlag für den Kabelgraben bei Eigenleistung 90,00 € 107,10 € 
 Abschlag für den Mauerdurchbruch bei Eigenleistung 110,00 € 130,90 € 

A.1.2 Zuschlag für eine Absicherung bis max. 160 A 330,00 € 392,70 € 

A.1.3 15 m bis 50 m Kabelgrabenlänge*   
 Zuschlag je Meter oberhalb 15 m Kabelgrabenlänge 20,00 € 23,80 € 
 Abschlag je Meter oberhalb 15 m Kabelgrabenlänge bei Eigenleistung 15,00 € 17,85 € 

A.2 Herstellung von Freileitungs-Netzanschlüssen***   

 bis 40 m Spannfeldlänge, Absicherung max. 80 A 1.100,00 € 1.309,00 € 
    
A.3 Die Herstellung von Netzanschlüssen, die nicht mit den Fällen nach 

Ziffer A.1 oder A.2 vergleichbar sind, wird zu individuell kalkulierten 
Kosten angeboten. 

  

A.4 Für Veränderungen von Netzanschlüssen erstellt das zuständige 
Regionalzentrum auf Veranlassung des Anschlussnehmers ein 
Angebot. 

  

    
B Baukostenzuschüsse netto brutto** 

B.1 Netzanschlüsse zur Versorgung von ausschließlich Letztverbrauchern, 
die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt 
verwenden 

  

 1. – 3. Wohneinheit frei frei 
 4. – 10. Wohneinheit 50,00 € / WE 59,50 € / WE 
 11. – 20. Wohneinheit 30,00 € / WE 35,70 € / WE 
 jede weitere Wohneinheit 15,00 € / WE 17,85 € / WE 

B.2 Netzanschlüsse zur Versorgung von ausschließlich Letztverbrauchern, 
die Energie nicht überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt 
verwenden 

  

 spezifischer Baukostenzuschuss je kW der gesamten Leistungsanforderung 
abzüglich der 30-kW-Freigrenze 

35,00 € / kW 41,65 € / kW 

B.3 Netzanschlüsse, über die gleichzeitig Letztverbraucher im Sinne der 
Ziffern B.1 und B.2 versorgt werden 

  

 Für die Letztverbraucher nach B.1 wird eine Leistungsanforderung je 
Wohneinheit entsprechend der nachfolgenden Tabelle zu Grunde gelegt: 

  

  Wohneinheiten Leistungsanforderung    

  1       13,05 kW    

  2 zus. 8,55 kW    

  3 zus. 6,30 kW    
  4 zus. 3,61 kW    

  5 zus. 1,91 kW    

    6 – 10 zus. 1,39 kW je WE    

  11 – 20 zus. 0,84 kW je WE    

  jede weitere zus. 0,40 kW je WE    

 
Die gesamte Leistungsanforderung ergibt sich aus der Summe der 
Leistungsanforderungen für die Wohneinheiten und der 
Leistungsanforderungen der Letztverbraucher nach B.2. Es gilt der 
vorstehende spezifische Baukostenzuschuss je kW der gesamten 
Leistungsanforderung abzüglich der 30-kW-Freigrenze. 

  

    
C Inbetriebsetzung netto brutto** 

C.1 erstmalige Inbetriebsetzung frei frei 

C.2 jede weitere Inbetriebsetzung bzw. gescheiterte Inbetriebsetzung je 
Messeinrichtung aus Gründen, die der Anschlussnehmer bzw. der 

95,00 € 113,05 € 



 

 

Anschlussnutzer zu vertreten hat 
    
D Zahlungsverzug**** netto brutto 

D.1 Mahnung 3,80 € 3,80 € 

D.2 Nachinkassogang 26,70 € 26,70 € 
    
E Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung**** netto brutto 

E.1 ohne Lastgangzählung 95,00 € 95,00 € 

E.2 mit Lastgangzählung 165,00 € 165,00 € 

E.3 Bei Außenunterbrechungen wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung 
gestellt. 

  

    
F Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung netto brutto** 

F.1 ohne Lastgangzählung 95,00 € 113,05 € 

F.2 mit Lastgangzählung 165,00 € 196,35 € 
    
G Umsatzsteuer   

 Zur Ermittlung des Rechnungsbetrages wird für die entsprechenden Netto-
Beträge die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im Liefer-/Leistungs-
zeitpunkt jeweils gesetzlich festgelegten Höhe zusätzlich berechnet. 

  

 
 
*  zwischen Gebäudeaußenwand am Einführungspunkt und Grundstücksgrenze 
** einschließlich der Umsatzsteuer von zzt. 19 % 
*** einschließlich der Kosten für Material, Montage, Projektierung, Dokumentation und ggf. Tiefbau 
**** für diese Position wird keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt 


